
In den kommenden sieben Tagen findet keine Gremiensitzung statt.

Frische und regionale Produkte auf den Wochenmärkten

Dreimal die Woche findet in Waldkirch der Wochenmarkt statt. Dort gibt es
frisches Obst, Gemüse, Honig, Eier aus der Region und vieles mehr. Mitt-
wochs und samstags findet der Wochenmarkt auf dem Waldkircher Markt-
platz von 7.30 bis 12 Uhr statt. Freitags ist der Wochenmarkt auf dem Rat-
hausplatz in Kollnau ebenfallsvon 7.30 bis 12 Uhr. Der Markt lädt zum Schlen-
dern und Genießen ein. Schauen Sie gerne einmal vorbei!

Gespräch über den Gartenzaun: Als Seniorin oder Senior
sicher durch Krisen

Der Stadtseniorenrat Waldkirch e.V. und die Stadt Waldkirch laden alle Se-
niorinnen und Senioren ein, sich am Samstag, 6. Juni, von 9 bis 12 Uhr an
einem Infostand auf dem Waldkircher Wochenmarkt zum Thema Katastro-
phen- und Bevölkerungsschutz zu informieren. Es werden Anregungen zur
Selbsthilfe in Krisensituationen weitergegeben.

120 Musizierende bauen „Klangbrücken“ zwischen
Waldkirch und Sélestat – jetzt Tickets sichern

Ein Klang, zwei Städte, eine Freundschaft: Rund 120 Musizierende aus den
Musikkapellen der Kernstadt sowie der Stadtteile Buchholz, Kollnau, Siens-
bach und Suggental gestalten gemeinsam mit dem l’Orchestre d’Harmonie
1909 aus der französischen Partnerstadt Sélestat ein außergewöhnliches
Konzerterlebnis. Unter dem Titel „Klangbrücken: ein Klang – zwei Städte –
eine Freundschaft“ laden sie am Freitag, 12. Juni, und Samstag, 13. Juni, zu
zwei Konzertabenden in die Stadthalle Waldkirch ein. Beginn ist jeweils um
19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Das Gemeinschaftskonzert steht im Zeichen
des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Waldkirch und
Sélestat. Tickets sindbeidenMusikerinnenundMusikernderbeteiligtenMu-
sikkapellen, bei Raumausstattung Ringwald in Buchholz, in der Tourist-In-
formation Waldkirch sowie an den Samstagsmarkttagen in Waldkirch er-
hältlich. Im Vorverkauf kosten die Karten 18 Euro, an der Abendkasse 20
Euro. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen sechs Euro, Kinder unter
14 Jahren haben freien Eintritt. Präsentiert wird das Konzertwochenende von
der Sparkasse Freiburg–Nördlicher Breisgau im Rahmen ihres 200-jährigen
Firmenjubiläums. Techniksponsor ist B&HP Weißhaar. Während der Kon-
zertabende übernimmt der Stadtfest-Verein die Bewirtung.

Gemeinsam feiern: Opferfest im Roten Haus lädt Menschen
jeden Glaubens ein

Die Stadt Waldkirch und die DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Wald-
kirch e.V. laden gemeinsam alle Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von
Herkunft oder Glauben – herzlich zum diesjährigen Opferfest (Eid al-Adha)
ein. Das interkulturelle Fest für alle Generationen findet am Samstag, 6. Juni
2026, von 15 bis 18 Uhr im Roten Haus, Emmendinger Straße 3, statt. Alle
Gäste sind eingeladen, etwas zum gemeinsamen Mitbring-Buffet beizusteu-
ern. Bei Speisen mit Fleisch wird darum gebeten, ausschließlich halal Pro-
dukte zu verwenden. Getränke gibt es vor Ort. Für Kinder gibt es ein buntes
Programm. Um Anmeldung wird bis Sonntag, 31. Mai, gebeten bei Charlotte
Morton, integration@stadt-waldkirch.de, 07681 404 238, oder Ahmet Ergün,
ditib.selimiye.moschee@gmail.com, 0176 6599 996. Die Stadt Waldkirch
wünscht allen ein gesegnetes Opferfest – Iyi Bayramlar.

Blick hinter die Kulissen: Führungen durch die Ausstellung
„Kindheit im Elztal“

An sechs Mittwochabenden führen Angela Witt-Meral und Andrea Knittel
durch die Ausstellung „Kindheit im Elztal“. Dabei geben sie spannende Ein-
blicke hinter die Kulissen. Die Führungen beginnen jeweils um 18 Uhr und
kosten 9 Euro pro Person. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 3. Juni.

Energieberatung für Gebäude-/Heizungsmodernisierung
am 4. Juni

Die Stadt Waldkirch bietet in Kooperation mit dem Landratsamt Emmendin-
gen eine Gebäude-Energieberatung an. Diese ist kostenlos und richtet sich
an alle Hausbesitzenden, die einen Heizungstausch bzw. eine energetische
Modernisierung ihres Gebäudes planen. Der nächste Beratungsnachmittag
mit Einzelberatungen findet am Donnerstag, 4. Juni, in der Zeit zwischen 16
und 18.30 Uhr statt. Termine können Sie online buchen: https://evee-
no.com/tez-lk-em.Alternativ können Sie auch telefonisch unter der Nummer
07641 / 451 1131 einen Terminvereinbaren. Die Beratungs-Sprechstunde findet
im Raum 105 im 1. OG im Waldkircher Rathaus statt.

Geburtstage: Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch: Ruth Anna Kalsi (70), Michael Wolf (70), Irmgard Siegel (70)
c Kollnau: Hendrik Eisinga (70), Angela Bühler (75)
c Buchholz: Hans Jürgen Strohm (90).

STADTRADELN 2026 im Landkreis Emmendingen vom
14. Juni bis 4. Juli

Der Landkreis Emmendingen lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur STADT-
RADELN-Kampagne ein. Die drei Wochen vom 14. Juni bis 4. Juli stehen im
Landkreis ganz im Zeichen des Radfahrens. Die Teilnahme ist für alle kosten-
frei und unkompliziert: Ob einzeln oder im Team – mit der STADTRADELN-
App lassen sich die geradelten Kilometer erfassen und der Stadt oder Ge-
meinde gutschreiben. Weitere Infos: https://www.stadtradeln.de/landkreis-
emmendingen Es wird wieder viele Aktionen geben, einen Überblick dazu
gibt es auf der Webseite des Landkreises:www.landkreis-emmendingen.de.

Betriebsbesichtigung Olivenanbau Dr. Weiand

Wie entsteht aus sonnengereiften Oliven inmitten Kaiserstühler Reben, dem
Ihringer Bühl, ein hochwertiges natives Olivenöl? Dr. Weiand bringt die
nachhaltige, minimal-invasive Anbaumethode, die Pflege und die Ernte der
Oliven näher. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktion „Vom Wissen
zur Wertschätzung“ statt. Termin: Mittwoch, 3. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr,
Treffpunkt: Achkarrener Straße, Parkplatz Ihringen Ortsausgang.

Tag der offenen Gartentür – Termine am letzten Mai-
wochenende

Bei der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ können in diesem Jahr im Land-
kreis Emmendingen und im Elsass zwischen Mai und Oktober 32 Gärten an
insgesamt 39 Terminen besichtigt werden. Mit dabei sind auch wieder acht
Gärten im Elsass. Ein Faltblatt mit allen Terminen, Beschreibung der Gärten
und Infos zur Anfahrt gibt es an der Infotheke im Landratsamt, in den Rat-
häusern und auf www.landkreis-emmendingen.de
• Freitag, 29. Mai, 16 bis 20 Uhr: Klara und Markus Glatz, Buckhof 1, Freiamt
• Samstag, 30. Mai, 14 bis 20 Uhr: Sylvia Hämmerle, Merklinstraße 17, Wald-
kirch
• Samstag, 30. Mai, 13 bis 18 Uhr/Sonntag, 31. Mai, 11 bis 18 Uhr: Katharina
Korinthenberg, Untertalstraße 21, Simonswald
• Sonntag, 31. Mai, 12 bis 18 Uhr: Ursula Hauber, Niedertal 8, Freiamt
• Sonntag, 31. Mai, 14 bis 19 Uhr: Esther Vögtlin, Römerstraße 21, Riegel.

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
E-Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag   8.30–12.00 Uhr
Donnerstag  14.00–18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00–15.30 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
E-Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke 
Waldkirch GmbH
(Strom, Gas, Wasser, 
Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90 
Störung: Tel. 07681 493 99 95
E-Mail: info@sw-waldkirch.de

Ortsverwaltungen

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1, Telefon 07681 4779 99 11 
E-Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
E-Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
E-Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
E-Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de

Bürgerservice
Kernstadt
Montag u. Dienstag 8.00–15.30 Uhr
Mittwoch u. Freitag 8.00–12.00 Uhr
Donnerstag 8.00–18.00 Uhr

Kollnau
Mittwoch 8.30–12.00 Uhr 
 14.00–18.00 Uhr
Freitag 8.30–12.00 Uhr

Buchholz
Montag 14.00–18.00 Uhr
Dienstag 8.30–12.00 Uhr

Tourist-Info
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, 
Mittwoch 8.00–15.30 Uhr 
Donnerstag 8.00–18.00 Uhr 
Freitag 8.00–12.00 Uhr
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Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des Bebauungsplans und der zugehörigen örtlichen Bauvorschriften

„Areal Hirschenbrauerei“
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Waldkirch hat am 
20.05.2026 in öffentlicher Sitzung den im beschleunigten 
Verfahren nach §  13a BauGB aufgestellten Bebauungs-
plan und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften „Areal 
Hirschenbrauerei“ nach § 10 (1) BauGB jeweils als eigenstän-
dige Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem 
Kartenausschnitt: 

Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften „Areal Hirschenbrauerei“ treten mit 
dieser Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften können einschließlich der Begründung, des Um-
weltbeitrags und der Fachgutachten (Erläuterungsbericht 
Verkehrsuntersuchung, Erläuterungsbericht Schalltechnische 
Untersuchung, Baugrunduntersuchung) im Rathaus der Gro-
ßen Kreisstadt Waldkirch, Marktplatz 1-5, 79183 Waldkirch, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Je-
dermann (m/w/d) kann den Bebauungsplan, die zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften, die Begründung, den Umweltbei-
trag sowie alle oben genannten Fachgutachten einsehen und 
Auskunft über ihren Inhalt verlangen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die DIN-Vorschriften, auf die in den textlichen 
Festsetzungen Bezug genommen wird, bei der Verwaltungs-
stelle, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden 
kann, zur Einsicht bereitgehalten werden.
Auf die Vorschriften des § 44 (3) S. 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 

und des §  44  (4) BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215  (1) BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
    1. �eine nach §  214  (1)  S.  1  Nr.  1-3 BauGB beachtliche  

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

    2. �eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, und

    3. �nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 (2a) BauGB beachtlich sind.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 (4) GemO BW 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn
    1. �die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

    2. �der Bürgermeister dem Beschluss nach §  43 GemO  BW 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr.  2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist des 
§  4  (4)  S.  1 GemO  BW jedermann  (m/w/d) diese Verletzung 
geltend machen.

Waldkirch, den 28.05.2026

Michael Schmieder 
Oberbürgermeister
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Brücke über die B294 in Waldkirch-Suggental in den Pfingstferien ge-
sperrt
Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird die Fußgänger-
brückeüberdieB294unddieElz inWaldkirch-Suggental indenkompletten
Pfingstferien (26. Mai bis 5. Juni) gesperrt. Auf der Brücke wird das Gelän-
der auf 1,30 Meter erhöht, damit die Brücke auch offiziell für den Radver-
kehr freigegeben werden kann. Der Radverkehr wird über das ausgeschil-
derte RadNetzBW umgeleitet.

Vollsperrungen in Waldkirch-Siensbach wegen des Breitbandausbaus
Aufgrund des Breitbandausbaus kommt es in Waldkirch-Siensbach in Ab-
schnitten zu Vollsperrungen in folgenden Bereichen: Langefurt, Niederfeld,
Vogtsstraße und Andreas-Schill-Straße. Zu den Sperrungen kommt es im
Zeitraum von Montag, 18. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli. Die be-
troffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden im Vorfeld vom ausfüh-
renden Bauunternehmen informiert.

Vollsperrung des Kreuzmooswegs in Oberspitzenbach
Die Straße Kreuzmoosweg muss wegen der Verlegung einer 20-KV-Leitung
im Zeitraum von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 31. Juli 2026, für circa zwei
Wochen voll gesperrt werden. Es wird eine Umleitung eingerichtet. Der
Fuß- und Radverkehr kommt an der Sperrstelle vorbei.

Baumpflegearbeiten an der K5103 Suggental
Wie jedes Jahr stehen die Baumpflegearbeiten an den Platanen an der
K5103 Suggental bevor. Die Pflegearbeiten dauern von Dienstag, 2. Juni, bis
Mittwoch, 3. Juni. Die K5103 muss dafür im Bereich ab der L186 bis Suggen-
tal voll gesperrt werden. Der Linienverkehr und Einsatzkräfte können die
Baustelle passieren. Auf der B294 wird im Bereich der Arbeitsstelle der Ver-
kehr einspurig über die Überholspur vorbeigeführt. Der Rad- und Fußgän-
gerverkehr wird umgeleitet.

Fahrbahneinengungen, Gehwegsperrungen und Vollsperrung in Wald-
kirch-Kollnau
Von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 10. Juli, kommt es in Kollnau zu Fahrbahn-
einengungen sowie Gehwegsperrungen in folgenden Straßen: Schloßberg-
straße, Hildastraße, Kollnauer Straße, Kohlenbacher Straße und Seilmat-
tenstraße. Die Elzacher Straße wird vollgesperrt.

Vollsperrung der Schwarzwaldstraße/K5103
Von Montag, 4. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 29. Mai, ist die Schwarz-
waldstraße/K5103 im Bereich zwischen Winzergenossenschaft Buchholz
und dem Bahnübergang in Waldkirch-Buchholz voll gesperrt. Der Fuß- und
Radverkehr kann die Sperrung passieren. Der ÖPNV Buslinie 230 kann in
dieser Zeit die Haltepunkte „Buchholz Kirche“ und „Buchholz Vogesenstra-
ße“ sowie „Buchholz Eisenbahnstraße“ nicht anfahren. Ein Ersatzhalte-
punkt wird in der Kirchgasse eingerichtet.

Sperrungen in der Talbachstraße
Von Montag, 27. April, bis Freitag, 29. Mai, kommt es im Bereich Talbach-
straße 11 bis 21 zur kurzzeitigen Vollsperrung, halbseitigen Fahrbahnsper-
rungen, teilweise mit Lichtsignalanlagen, und Gehwegsperrungen.

Sperrungen Kandelstraße
WiedasRegierungspräsidiumFreiburgmitteilt,werdendieArbeitenander
Kandelstraße bei Waldkirch (L186, Kreis Emmendingen) nach Ostern fort-
gesetzt. Die Arbeiten laufen bis voraussichtlich Ende September in drei
Bauabschnitten. Los geht’s mit dem Abschnitt von Waldkirch bis zur Pass-
höhe, der vom 7. April bis voraussichtlich Ende Juni voll gesperrt wird. Von
Ende Mai bis voraussichtlich Ende August wird dann der Abschnitt von der
Passhöhe bis zum Sägendobel saniert. ImAnschluss folgt die Sanierung der
Straße vom Sägendobel bis zur Einmündung in die L112 bei St. Peter. Zum
Abschluss der Arbeiten erfolgt im September der Bau der neuen Buswen-
deschleife auf der Passhöhe.
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Oberbürgermeister Michael Schmieder, Stadt Waldkirch

Das Netzwerk Demenz Waldkirch bietet im Juni zahlreiche Angebote für
Menschen mit Demenz in Waldkirch an.

Musikangebot für Menschen mit Demenz

Musikpädagogin Wiebke Reichardt gestaltet ein musikalisches Angebot für
Menschen mit Demenz. Gemeinsam werden bekannte Lieder gesungen, ein-
fache Instrumente gespielt und Bewegungen zur Musik ausprobiert.
Termine:
• Freitag, 5. Juni, 14.30 Uhr, Kirchliche Sozialstation St. Elisabeth, Kirchstr. 16
• Donnerstag, 11. Juni, 10 Uhr, St. Nikolai/Haupthaus, Freiburgerstraße 2-4
• Donnerstag, 25. Juni, 10 Uhr, St. Nikolai/Pflegehaus, Freiburgerstraße 5
Anmeldung: Stadt Waldkirch, Netzwerk Demenz, Juliane Hehn, Telefon
07681 / 404 239, E-Mail: juliane.hehn@stadt-waldkirch.de.

Besuch in der Ausstellung „Kindheit im Elztal“

Das Elztalmuseum Waldkirch bietet einen Besuch für Menschen mit Demenz
und deren Angehörige in der Ausstellung „Kindheit im Elztal“ an. Termine:
• Montag, 8. Juni, 15.30 Uhr
• Freitag, 12. Juni, 14 Uhr
Weitere Erzählcafés zum Thema Kindheit im Elztal finden durch das Muse-
um auch zu folgenden Terminen statt:
• Dienstag, 9. Juni, 10 Uhr, St. Nikolai/Wohngemeinschaft am Bahnhof, Bahn-
hofsplatz 1
• Dienstag, 16. Juni, 10 Uhr, Tagespflege Hilda, Hildastraße 27, mit kleinem
Spaziergang bei gutem Wetter
Anmeldung: Stadt Waldkirch, Netzwerk Demenz, Juliane Hehn, Telefon
07681 / 404 239, E-Mail: juliane.hehn@stadt-waldkirch.de.

Kreativzeit für Menschen mit Demenz

In Kooperation mit der VHS Waldkirch bietet Dozent Thomas Rösner eine
Kreativzeit für Menschen mit Demenz an. Durch das Gestalten eigener Kunst-
werke werden motorische Fähigkeiten angeregt sowie Entspannung, Kon-
zentration und innere Ruhe gefördert. Farben und Formen können als „Erin-
nerungswecker“ wirken und positive Erlebnisse wachrufen. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich – im Mittelpunkt steht die Freude am kreativen Tun.
Termine:
• Freitag, 12. Juni, 10.30 bis 12 Uhr, Tagespflege Hilda
Information und Anmeldung: VHS Waldkirch, www.vhs-waldkirch.de, Tele-
fon 07681 / 474 149.

Bauernhof-Tiere und Landwirtschaft erleben für Menschen
mit Demenz

Ein buntes Programm, bei dem Menschen mit Demenz Bauernhof-Tiere und
Landwirtschaft erleben können, gestaltet Lea Baier vom Reuthof Kohlen-
bach. Termine:
• Donnerstag, 18. Juni, 15.30 Uhr, Wohngemeinschaft Drescheschopf,Am Dre-
scheschopf 3
Anmeldung: Stadt Waldkirch, Netzwerk Demenz, Juliane Hehn, Telefon
07681 / 404 239, E-Mail: juliane.hehn@stadt-waldkirch.de.

Aktuelle Strassensperrungen
und Verkehrsbehinderungen

Öffentliche Bekanntmachungen

Ende des Waldkircher Amtsblatts
Mehr Veranstaltungen 

in Waldkirch finden Sie im 
Veranstaltungskalender.

Angebot für Menschen mit Demenz in Waldkirch 

Aufgrund von § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrs-
gesetzes in der Fassung vom 05.03.2003 (BGBl. I. S. 310. 
919) zuletzt geändert durch Art. 70 des Gesetzes vom 
23.10.2024 (BGBl 2024 I Nr. 323), des § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581) zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 22.07.2025 (GBl. S. 2025 Nr. 71), des 
§ 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
in der Fassung vom 17.03.2005 (GBl. S. 1233, 1249) zuletzt 
geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 17.12.2020 
(GBL. S. 1233, 1249) b, 2r hat der Gemeinderat der Stadt 
Waldkirch am 20.05.2026 folgende Satzung beschlossen:

1.
§ 4 [Gebührenzonen) wird Satz 1 wie folgt gefasst:
Im Stadtgebiet werden 7 Gebührenzonen entsprechend 
dem, dieser Satzung beigefügten Lageplan vom 20.05.2026 
festgesetzt.

2.
§ 5 [Gebührensätze) wird wie folgt gefasst:
Parkzone 1 (orangener Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €

Parkzone 2 (blauer Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €
    – Tagesticket � 6,00 €
    – Jahresticket� 275,00 €

Parkzone 3 (grüner Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €
    – Tagesticket� 7,00 €
    (Tiefgarage Rathaus Waldkirch)

Parkzone 4 (blauer Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €
    – Tagesticket� 7,00 €
    – Nachttarif (18:00 – 9:00 Uhr)� 3,00 €
    – Jahresticket � 500,00 €
    (Tiefgarage Friedhofstraße)

Parkzone 5 (grüner Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €
    – Tagesticket� 6,00 €
    (Parkplatz Schwarzwaldzoo und Am Buchenbühl)

Parkzone 6 (blauer Bereich):
    – 15 Minuten� 0,40 €
    – Tagesticket� 6,00 €
    – Jahresticket� 275,00 €
    (Parkplatz Stadtrainsee)

Parkzone 7 (grüner Bereich):
    – 1. Stunde� 1,00 €
    – jede weitere Stunde� 0,50 €
    – Tagesticket� 4,00 €
    (Parkplatz Schwimmbad Kollnau)

Wohnmobilstellplätze (grüner Bereich):
    – Tagesticket� 10,00 €
    (Stadtrainsee und Schwimmbad Kollnau)

3.
§ 5a (Jahresticket) wird neu eingefügt:
1. �Ein Jahresticket kann lediglich für Fahrzeuge bis zu 

einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen 
beantragt werden.

2. Die Gebühr wird als Jahresgebühr erhoben. 
3. �Die Gebührenpflicht beginnt am ersten Tag der 

Ausstellung.
4. �Bei Rückgabe des Jahrestickets endet die Gebühren-

pflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in dem das 
Jahresticket zurückgegeben wird.

5. �Die Gebühr für unterjährige Änderungen oder 
Ersatzausstellung eines Jahrestickets beträgt 24,-- €. 
Zu unterjährigen Änderungen des Jahrestickets 
zählt auch ein Wechsel des Fahrzeuges sowie 
eine vorzeitige Rückgabe des Jahrestickets. 

4.
§ 7 Inkrafttreten
Diese Änderung tritt am 01.06.2026 in Kraft.

Waldkirch, den: 28.05.2026

Michael Schmieder 
Oberbürgermeister

Hinweis:   �Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Ver-
fahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Waldkirch geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen 
lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, wenn
– � die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder

– � der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder

– � vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet oder eine 
dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Stadt Waldkirch 
Landkreis Emmendingen

Satzung der Stadt Waldkirch zur 1. Änderung der Satzung über die Festsetzung der Gebühren für das Parken an öffentlichen Straßen und Plätzen, 
die mit Parkuhren oder Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden 

(Parkgebührensatzung) 
Vom 22.10.2025
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